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1 Einführung in das Akkreditierungsverfahren 

Die Akkreditierung von Bachelor- und Master-Studiengängen wird in den „Län-

dergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

10.10.2003 i. d. F. vom 04.02.2010) verbindlich vorgeschrieben und in den 

einzelnen Hochschulgesetzen der Länder auf unterschiedliche Weise als Vor-

aussetzung für die staatliche Genehmigung eingefordert. 

Die Begutachtung des Studiengangs durch die Gutachtende und die Akkredi-

tierungsentscheidung der Akkreditierungskommission der Akkreditierungs-

agentur im Bereich Gesundheit und Soziales (AHPGS) orientieren sich an den 

vom Akkreditierungsrat in den „Regeln für die Akkreditierung von Studien-

gängen und für die Systemakkreditierung” (beschlossen am 08.12.2009 

i. d. F. vom 20.02.2013, Drs. AR 20/2013) vorgegebenen Kriterien. Von Be-

deutung ist dabei, ob der zu akkreditierende Studiengang ein schlüssiges und 

kohärentes Bild im Hinblick auf gesetzte und zu erreichende Ziele ergibt. 

Die Durchführung des Akkreditierungsverfahrens erfolgt in drei Schritten: 

I. Antragstellung durch die Hochschule 

Die Geschäftsstelle der AHPGS prüft den von der Hochschule eingereichten 

Akkreditierungsantrag und die entsprechenden Anlagen auf Vollständigkeit und 

bezogen auf die Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates und der Vor-

gaben der Kultusministerkonferenz. Sie erstellt dazu eine zusammenfassende 

Darstellung des Sachstands (siehe 2.1 bis 2.4), die von der Hochschule ge-

prüft und freigegeben und zusammen mit allen Unterlagen den Gutachtenden 

zur Verfügung gestellt wird. 

II. Vor-Ort-Begutachtung (Peer-Review) 

Die Vor-Ort-Begutachtung umfasst Gespräche mit der Hochschulleitung, dem 

Dekanat bzw. der Fachbereichsleitung, den Programmverantwortlichen und 

den Studierenden. Sie liefert der Gruppe der Gutachtenden über die schriftli-

chen Unterlagen hinausgehende Hinweise zum Studiengang. Aufgabe der 

Gutachterinnen und Gutachter im Rahmen der Vor-Ort-Begutachtung ist die 

Überprüfung und Beurteilung der Kriterien des Akkreditierungsrates für die 

Akkreditierung von Studiengängen. Die Gruppe der Gutachtenden erstellt nach 

der Vor-Ort-Begutachtung auf Basis der Analyse des Antrags und der einge-

reichten Unterlagen sowie der Ergebnisse der Vor-Ort-Begutachtung das Gut-
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achten (siehe 3). Das Gutachten geht der Hochschule ohne Beschlussempfeh-

lung (siehe 3.4) zur Stellungnahme zu. Zusammen mit allen von der Hochschu-

le eingereichten Unterlagen dient das Gutachten als Grundlage für die Akkredi-

tierungsentscheidung der Akkreditierungskommission (siehe 4). 

III. Beschlussfassung der Akkreditierungskommission der AHPGS 

Die Beschlussfassung der Akkreditierungskommission erfolgt auf Basis der von 

der Hochschule eingereichten Unterlagen, der von der Geschäftsstelle erstell-

ten zusammenfassenden Darstellung des Sachstandes zur Vor-Ort-

Begutachtung, dem abgestimmten Votum der Gutachtenden und unter Be-

rücksichtigung der von der Hochschule nachgereichten Unterlagen und der 

Stellungnahme zum sachlichen Teil des Gutachtens.  

Nach der Beschlussfassung der Akkreditierungskommission wird der Bewer-

tungsbericht, der den von der Hochschule freigegebenen Sachstand zum Zeit-

punkt der Vor-Ort-Begutachtung, das Gutachten und den Beschluss der Ak-

kreditierungskommission enthält, gemäß den „Regeln für die Akkreditierung 

von Studiengängen und für die Systemakkreditierung” (beschlossen am 

08.12.2009 i. d. F. vom 20.02.2013, Drs. AR 20/2013) veröffentlicht.  
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2 Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung 

2.1 Verfahrensbezogene Unterlagen 

Der Antrag der Evangelischen Hochschule Darmstadt (EH Darmstadt) auf Ak-

kreditierung des Bachelor-Studiengangs „Bildung, Erziehung und Kindheit / 

Childhood Studies” wurde am 31.01.2014 bei der AHPGS eingereicht. Am 

12.11.2013 wurde zwischen der EH Darmstadt und der AHPGS der Akkredi-

tierungsvertrag geschlossen. 

Am 23.05.2014 hat die AHPGS der EH Darmstadt offene Fragen bezogen auf 

den Antrag auf Akkreditierung des eingereichten Bachelor-Studiengangs mit 

der Bitte um Beantwortung zugeschickt. Am 17.06.2014 sind die Antworten 

auf die offenen Fragen (AoF) bei der AHPGS eingetroffen. 

Die Freigabe der zusammenfassenden Darstellung des Sachstandes durch die 

Hochschule erfolgte am 02.07.2014.  

Neben dem Antrag auf Akkreditierung des Bachelor-Studiengangs „Bildung, 

Erziehung und Kindheit / Childhood Studies”, den offenen Fragen und den 

Antworten auf die offenen Fragen finden sich folgende Anlagen: 

Anlage 01 Evaluationsergebnisse im Kontext der Veränderungen des Studienpro-

grammes 

Anlage 02 Erläuterungen zur Anrechnung in Einzelfallprüfung 

Anlage 03 Studienprogramm der Teilzeitstudierenden 

Anlage 04 Modulhandbuch 

Anlage 05 Prüfungsordnung 

Anlage 06 Rahmenprüfungsordnung 

Anlage 07 Bescheinigung Rechtsprüfung 

Anlage 08 Förmliche Erklärung der Hochschule zur Sicherung der Ausstattung 

Anlage 09 Selbstverwaltungsordnung 

Anlage 10 Lehrverflechtungsmatrix 

Anlage 11 Studienmodule Teilzeitverbund 



Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung 

 
7 

Anlage 12 Einschreibsatzung 

Anlage 13 Zulassungsvoraussetzungen 

Anlage 14 Qualitätssicherung Verwaltung und Lehre 

Anlage 15 Forschungsflyer 

 

Der Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung, das Gutachten sowie die Beschluss-

fassung der Akkreditierungskommission bilden die Grundlage für den Bewer-

tungsbericht. 

2.2 Studiengangskonzept 

2.2.1 Strukturdaten des Studiengangs 

Hochschule Evangelische Hochschule Darmstadt 

Fachbereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik 

Studiengangstitel Bildung, Erziehung und Kindheit / Childhood Studies 

Abschlussgrad Bachelor of Arts (B.A.) 

Art des Studiums a. Vollzeit 

b. Teilzeit (mit blended learning Anteilen) 

Organisationsstruktur 

 

a. Lehrveranstaltungen finden während der Vorle-

sungszeit im wöchentlichen Rhythmus statt. 

b. Veranstaltungen finden freitagnachmittags und 

samstags sowie in Blockwochen statt. 

Regelstudienzeit a. 7 Semester  

b. 8 Semester (inkl. 60 CP Anrechnung) 

Credit Points (CP) nach 

dem European Credit 

Transfer System (ECTS) 

210 CP 

Stunden/CP 30 Stunden/CP 
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Workload 

 

a. Vollzeit 

Gesamt: 

Kontaktzeiten: 

Selbststudium: 

Praxis: 

b. Teilzeit 

Gesamt: 

Kontaktzeiten: 

Selbststudium: 

Praxis: 

Anerkennung: 

 

6.300 Stunden 

2.060 Stunden 

2.560 Stunden 

1.680 Stunden 

 

6.300 Stunden 

1.320 Stunden 

2.380 Stunden 

800 Stunden 

1.800 Stunden 

CP für die Abschlussarbeit 12 CP (vgl. AOF 2) 

erstmaliger Beginn des 

Studiengangs 

Wintersemester 2007/2008 

erstmalige Akkreditierung 29.05.2008 

Zulassungszeitpunkt jeweils zum Wintersemester 

Anzahl der Studienplätze 75 

Anzahl bisher immatriku-

lierter Studierender 

516 

Anzahl bisherige Absolvie-

rende 

131 

besondere Zulassungs-

voraussetzungen 

a. Vor-Praktikum von 8 Wochen in relevantem Feld 

b. Staatliche Anerkennung als Erzieher(in) 

Umfang der Anrechnung 

außerhochschulischer 

Leistungen 

a. Keine pauschale Anrechnung 

b. bis zu 60 CP durch eine Eingangsprüfung anrechen-

bar 

Studiengebühren Keine 

Tabelle 1: Strukturdaten des Studiengangs 

Der Bachelor-Studiengang „Bildung und Erziehung in der Kindheit” der Evange-

lischen Fachhochschule Darmstadt wurde am 29.05.2008 bis zum 

30.09.2013 mit einer Auflage erstmalig akkreditiert. Die Auflage wurde frist-

gemäß von der Hochschule erfüllt. Der Bachelor-Studiengang wurde in der 

Sitzung der Akkreditierungskommission am 16.05.2013 vorläufig bis zum 

30.09.2014 akkreditiert. 
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Der Studiengang „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ wurde bisher an der 

Evangelischen Hochschule Darmstadt in Kooperation mit drei hessischen 

evangelischen Fachschulen (Pädagogische Akademie Elisabethenstift Darm-

stadt, Akademie für Soziale Berufe Hephata Schwalmstadt/Treysa, Evangeli-

sches Fröbelseminar Kassel/Korbach) durchgeführt. Die bisherige Konzeption 

war: Der erste Abschnitt des Studiums wird an der Fachschule studiert und 

umfasst zusätzlich eine Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin / staat-

lich anerkannter Erzieher. Das Verbundstudium wird von der Hochschule aus 

konzipiert und in der Lehre geleitet und in Kooperation mit den Lehrenden an 

den Fachschulen realisiert. Die Fachschulen erfüllen in ihrem eigenständigen 

Lehrspektrum die fachschulische Ausbildung, die zur staatlichen Anerkennung 

als Erzieherin bzw. Erzieher führt. Nach dem Ablauf von vier Semestern an den 

Fachschulen und dem Berufspraktikum, das von der Fachschule begleitet wird, 

erfolgte ein Studium allein auf der Ebene der Hochschule mit dem Abschluss 

„Bachelor of Arts“. Anschließend konnte Antrag auf staatliche Anerkennung 

als Erzieherin bzw. Erzieher gestellt werden. Diese Studienvariante soll nicht 

mehr angeboten werden. 

Die Verantwortlichen des Studiengangs streben nun mit dem überarbeiteten 

Studiengangskonzept an, dass die Absolvierenden die staatliche Anerkennung 

als Kindheitspädagogin bzw. Kindheitspädagoge erlangen. Die staatliche Aner-

kennung als Kindheitspädagoge ist derzeit jedoch noch nicht gesetzlich gere-

gelt. Ein Gesetzesentwurf des Landes Hessen lag der Hochschule zur Stel-

lungnahme jedoch bereits vor, die Umsetzung ist laut dem Hessischen 

Ministerium für Soziales und Integration geplant und orientiert sich an dem 

Gesetz zur staatlichen Anerkennung von Sozialpädagogen und -innen, Sozial-

arbeitern und -innen und Heilpädagogen und -innen. 

Im Vergleich zum erstakkreditierten Studiengang werden 30 CP mehr erwor-

ben werden (insgesamt 210 CP), was lautdurch die Integration des prakti-

schen Studiensemesters erforderlich ist. Laut Hochschule erhöht dies die An-

schlussmöglichkeit an ein Masterstudium (z.B. Master Soziale Arbeit, Master 

Religionspädagogik – Evangelischer Religionsunterricht an der EH Darmstadt).  

Das Studiengangskonzept sieht nun zwei verschiedene Studienvarianten (a. 

Vollzeit, b. Teilzeit) vor. In der grundständigen Vollzeitvariante finden die Lehr-

veranstaltungen in der Regel während der Vorlesungszeit im wöchentlichen 

Rhythmus und als Blockveranstaltungen statt. In den Modulen sind 1.860 
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Praxisstunden integriert. Die Konzeption der berufsbegleitenden Teilzeitvarian-

te setzt strukturell an der Tradition des Studiengangs an, wie er zur Erstakkre-

ditierung vorlag. Der Studiengang kann in Verbindung mit einer beruflichen 

Tätigkeit in für den Studiengang einschlägigen Berufsfeldern in 8 Semestern 

von Studierenden mit einer staatlichen Anerkennung als Erzieher(in) studiert 

werden. Hierfür werden den Studierenden in einer Einzelfallprüfung bis zu 60 

CP angerechnet (vgl. Anlage 2). Die verbliebenen hochschulisch verantworte-

ten Praxisphasen haben einen Umfang von 800 Stunden. 

Im berufsbegleitenden (vgl. AOF 11) Teilzeitstudium sollen die Veranstaltun-

gen an bis zu zwei Tagen und in Blöcken (Freitagnachmittag und Samstag und 

Blockwoche) stattfinden. Darüber hinaus werden 5 CP pro Semester als e-

learning- bzw. blended learning-Module angeboten. Der Workload von den an 

der Hochschule zu erbringenden 150 CP ist folgendermaßen verteilt: Die Se-

mester 1, 3, 5 und 8 umfassen jeweils 15 CP, das 7. Semester (Modul 14 – 

Praxis-Studienprojekt I / praktisches Studiensemester) umfasst 30 CP und die 

Semester 2, 4 und 6 umfassen jeweils 20 CP, wobei geplant ist, jeweils ein 

Modul mit 5 CP als e-learning- bzw blended-learning Einheiten zu lehren.  

Das grundlegend überarbeitete Studienkonzept ist sowohl auf die Berücksich-

tigung externer struktureller Veränderungen und Impulse als auch auf die Be-

rücksichtigung interner Veränderungen durch Evaluation im Studiengang zu-

rückzuführen (ausführlich, vgl. Antrag, 1.3.0).  

Während die externen Impulse u.a. auf die Möglichkeit der staatliche Anerken-

nung als Kindheitspädagogin bzw. Kindheitspädagoge und die Aufnahme der 

Qualifizierung als eigene Berufsbezeichnung und Profession in den Fachkraft-

katalog von Einrichtungen erfolgte sowie aufgrund des Interesses der Träger 

an einer Diversifizierung und klaren Strukturierung der unterschiedlich qualifi-

zierten Fachkräfte, insbesondere auch im Sinne der Etablierung einer Leitungs-

struktur, waren die Evaluationen mit den Studierenden inhaltlich und in Bezug 

auf die Anlage der Struktur des Studiengangs laut Hochschule ein wesentli-

cher Bezugspunkt, der zu der Dynamik der Veränderung im Prozess der Reak-

kreditierung geführt hat. Die Studierenden haben in den Seminaren und den 

Evaluationen ihr Interesse an der Ausrichtung einer pädagogischen Reflexion 

und Handlungsorientierung an den Childhood Studies bekundet. Die Studieren-

den haben sich auch dafür ausgesprochen, in Feldern arbeiten zu wollen, die 

die Lebensspanne 0-14 Jahre umfasst, und dafür ausgebildet zu werden (vgl. 
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ebenda). Die Evaluationsergebnisse im Kontext der Veränderungen des Studi-

enprogrammes ist ausführlich für die einzelnen Module in Anlage 1 einsehbar. 

2.2.2 Qualifikationsziele, Arbeitsmarkt und Berufschancen 

Die Qualifikationsziele sind in der Prüfungsordnung (Anlage 5, §2) verankert. 

Die Bezugspunkte des Verständnisses von Bildungs-, Entwicklungs- und Identi-

tätsstiftungsprozessen von Mädchen und Jungen im Alter von 0 bis 14 Jahren 

sind ein christlich-ethisches Verständnis, eine pädagogische Praxis wie sie im 

Rahmen der Erziehungswissenschaft fundiert ist und die multidisziplinäre Ori-

entierung der Childhood Studies, anhand der soziale Praktiken und soziale 

Ordnungen analysiert und reflektiert werden, so die Hochschule (ausführlicher, 

ebenda). Hierzu befassen sich die Studierenden mit folgenden Lernfeldern: 

Kindheitswissenschaften als angewandte Wissenschaften, kritisch-ethische 

Reflexionen in den angewandten Kindheitswissenschaften, Kontexte professi-

onsgeleiteten Handelns, Pädagogische Grundlagen, Entwicklungs- und Soziali-

sationstheorien des Kindes- und Jugendalters sowie Forschung. 

Zu den Qualifikationszielen des Studiengangs macht die Hochschule im Antrag 

folgende weitere Angaben:  

„Aus den Evaluationsergebnissen ergab sich ein umfangreicher Bearbeitungs-

bedarf, der sich speziell auf die Bezugnahme zu den Childhood Studies be-

zieht. Vor dem Hintergrund der Aneignung eines breiten Fachwissens (Wis-

sensverbreiterung und -vertiefung) sollen sowohl neues Wissen wie auch neue 

Arbeitsfelder im Bereich der Bildung, Erziehung und Fürsorge in Bezug zu 

Kindheit und frühem Jugendalter erschlossen werden. Ein Wissenstransfer in 

die Praxis und eine Neuorientierung gegenüber Theorien und deren methodolo-

gische Konstrukte lassen Praxis in ihrer Veränderung und Veränderbarkeit 

greifbar bzw. begreifbar werden wie auch Wissenschaft und Theoriebildung. 

Insofern wird der gesellschaftliche Wandel als strukturelle Grunddimension von 

professioneller Arbeit mit Mädchen und Jungen ‚mitgedacht‘ und ein weiterer 

Bezugspunkt der Handlungsorientierung. Das Bewusstsein bzw. das Bewusst-

werden der Bedeutung der Generationalität und der generationalen Ordnung 

für die Prozesse der Bildung, Erziehung und Fürsorge wie auch für die Prozesse 

der Institutionalisierung und der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an der 

Diskursivität von Praxis, eröffnet einen gesellschaftlichen, öffentlichen Bezugs-

rahmen, um über Mädchen und Jungen ‚anders‘ zu sprechen bzw. Sprachfel-

der– auch im Kontext der Forschung – mit ihnen zu entdecken, die als Le-
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benswelten der Kinder und Jugendlichen institutionelle bzw. institutionalisierte 

Praktiken als „Eigenleben“ im Sinne von Leiblichkeit, Expressivität überlagern. 

In diesem Sinne werden die Studierenden nicht auf die bestehenden Routinen 

hin ausgebildet. Die Handlungsorientierungen werden ethisch-normativ, fach-

wissenschaftlich und bezogen auf den sozio-politischen Kontext begründet 

bzw. analysiert. Die Komplexität von Fachwissen, strukturellen Dimensionen 

und subjektiven Prozessen von Lernen, Entwicklung und Bildung wird aufge-

griffen, um gesellschaftliche Wandlungsprozesse als Gegenwartsbezug in die 

aktuelle Praxis einzuarbeiten und Heterogenität nicht segregierend und regle-

mentierend zu beantworten. Die Dimension des Angewiesenseins der Kinder 

und Jugendlichen auf Erwachsenen wird vor diesem Hintergrund als Transfer-

konzept zum Konzept der generationalen Ordnung erarbeitet. Die Wahrneh-

mung der Veränderung von Gesellschaft, Dynamiken des Ausschlusses (in 

Bezug zu Gender, Kultur, Religion, sozioökonomischen Status und Bildungser-

fahrungen sowie allgemeine Leistungsfähigkeit im Sinne von Biopolitik und 

Normalitätspostulaten) und der Positionierung von Gruppen in der Sozial-

struktur wird dabei als Schlüsselkompetenz erworben, sowie auch die Be-

wusstwerdung der eigenen Position in der Sozialstruktur. […] 

Insgesamt vermittelt der Studiengang „Bildung, Erziehung und Kindheit/ Child-

hood Studies“ Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen im Bereich der sozia-

len Beziehungen zwischen Menschen. Menschen produzieren und reproduzie-

ren Formen von Beziehungen, Institutionen, Kulturen und Systeme. Diese 

Formen betreffen das Leben der Einzelnen wie auch die Strukturen der Gesell-

schaft. Inhaltlich umfasst der Studiengang darauf bezogen die Analyse, Ge-

staltung und Transformation der produzierten und reproduzierten Formen im 

Hinblick auf Orte und Milieus der Bildung, Erziehung und Fürsorge bezogen auf 

Mädchen und Jungen von 0-14 Jahren und deren Familien und anderer Be-

zugspersonen. […] 

Im vorliegenden, zu reakkreditierenden Studienprogramm wirken die Child-

hood Studies als Grundlage einer multidisziplinären Ausrichtung von Wissen, 

Theorie und Forschung. Als Metatheorie und Wissenschaftstheorie wie auch 

als Ethik und Handlungsorientierung in Bezug auf die Reflexion und Gestaltung 

von Generationsbeziehungen in pädagogischen, sozialpädagogischen und reli-

gionspädagogischen Prozessen und Kontexten vertiefen und verbreitern die 

Childhood Studies als angewandte Kindheitswissenschaften in verschiedenen 

Modulen und Lernfeldern die Sichtweisen mit dem Ziel hin zur Kompetenzori-
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entierung, um im Studienverlauf eine neu zu strukturierende Anwendungsbe-

zogenheit im Theorie-Praxis-Transfer-bzw. Praxis-Theorie-Transfer zu errei-

chen, der sich insbesondere durch eine Analysefähigkeit (Paradigmen, Struktu-

ren, Sozialpolitik, Differenzlinien, Macht- und Deutungsgefälle etc.) und 

partizipative Gestaltungskreativität im Feld auszeichnet. Insofern wird das 

klassische Handlungsspektrum von Pädagogik, Sozialpädagogik und Religions-

pädagogik erweitert. Reflexion, Analyse und Gestaltung von pädagogischen 

Prozessen und Beziehungsgefügen werden in Bezug zum Eigenwert und Eigen-

sinn von Kindheit(en), die es noch zu erkennen und zu erforschen und dessen 

Konsequenzen es noch zu gestalten gilt, angewandt.“ (vgl. Antrag, 1.3). 

Darüber hinaus macht die Hochschule detaillierte Angaben zu den Qualifikati-

onszielen in den Bereichen Employability sowie zur Persönlichkeitsentwicklung 

und zum zivilgesellschaftlichen Engagement (vgl. Antrag, 1.3.2). 

Die Absolvierenden haben mit einem Abschlusses laut Hochschule Zugang zu 

zahlreichen Berufsfeldern im Kontext von Bildung, Erziehung und Kindheit; 

hierzu gehören unter anderem: Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, 

außerunterrichtliche bzw. unterrichtserweiternde Bildungs- und Betreuungsan-

gebote der Schulen, Frühförderung, Kinder- und Jugendhilfe, Beratung (Eltern, 

Fachberatung etc.), Gruppen- und Einrichtungsleitung, Ausübung von Ma-

nagementaufgaben, Organisation der Qualitätssicherung in einer Einrichtung, 

Träger, Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Nach Auskunft des hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst gel-

ten die Absolvierenden des Bachelor-Studiengangs als Fachkräfte in ihrem Feld 

(Bildung und Erziehung in der Kindheit). Dies bedeutet, dass die Absolvieren-

den in Hessen als Fachkräfte im entsprechenden Arbeitsfeld wie z.B. Kinderta-

geseinrichtungen, Jugendamt anstellungsfähig sind. Die Hochschule strebt 

zusätzlich die staatliche Anerkennung als Kindheitspädagogin bzw. als Kind-

heitspädagoge für die Absolvierenden des Bachelorstudiengangs an, da es 

seitens der Träger und bei einem Wechsel in ein anderes Bundesland sowie auf 

Grund anderer gesetzlicher Vorschriften bei neu eingeführten Quali-

fikationswegen und Berufsbezeichnungen Unsicherheiten hinsichtlich der Ein-

stufung gibt, die aus Sicht der Hochschule nicht zu Lasten der Absolvierenden 

gehen dürfen. 
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2.2.3 Modularisierung und Prüfungssystem 

Insgesamt sind im Studiengang 20 Module vorgesehen. Pro Semester sind in 

der Vollzeitvariante insgesamt 30 CP vorgesehen, in der Teilzeitvariante wer-

den 15 bis 20 CP Workload vorgesehen (Die Semester 1, 3, 5 und 8 umfassen 

jeweils 15 CP, das 7. Semester (Modul 14 – Praxis-Studienprojekt I / prakti-

sches Studiensemester) umfasst 30 CP und die Semester 2, 4 und 6 umfas-

sen jeweils 20 CP).. Alle Module werden innerhalb von ein oder zwei Semes-

tern abgeschlossen. Mobilitätsfenster sind grundsätzlich gegeben. 

Folgende Module werden angeboten: 

Nr. Modulbezeichnung 
Sem. 

VZ 

Sem. 

TZ 
CP 

M1 Einführung in das Studium 1 1 10  

M2 Ethische Kartografien 1 1 5  

M3 Allgemeine Pädagogik und Religionspädagogik 1 3 10  

M4 Kinderrechte und Kinderpolitik 1 5 5  

M5 
Entwicklung, Lernen und Bildung in transdisziplinärer Per-

spektive 
2 4 5  

M6 Allgemeine inklusive Didaktik und Fachdidaktik 2-3 2 15  

M7 
Theorien und Handlungsansätze in den angewandten Kind-

heitswissenschaften 
2 2 10  

M8 
Kunst, Kultur, Kulturtechniken und Methoden ästhetischer 

Bildung 
2-3 * 15  

M9 Forschendes Lernen 3-4 3-4 15  

M10 Methoden der Religionspädagogik 3 3 5  

M11 Entwicklungsbegleitung 4 4 10  

M12 Rechtsgrundlagen und Gesetze 4 7 5  

M13 Professionelles Handeln 4 6 10  

M14 Praxis-Studien-Projekt I / Praktisches Studiensemester 5 * 30  

M15 Professionsreflexion 6 2 5  

M16 Ökonomik und Sozialpolitik 6 5 5  

M17 
Normative und wissenschaftstheoretische Begründungen der 

Childhood Studies 
6 5 10  

M18 Praxis-Studien-Projekt II / Leitung und Projektentwicklung 6-7 6-7 15  

M19 Kulturen des Aufwach-sens und der Fürsorglichkeit 7 7 10  
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M20 Bachelor-Thesis und Kolloquium 7 8 15  

 Gesamt 210

Tabelle 2: Modulübersicht 

In der Vollzeitvariante müssen alle Module belegt werden. In der Teilzeitvarian-

te kann die Anrechnung der Module 8, 10, 12 und 18 sowie Teile der Module 

3, 6 und 13 (mit einem Gesamtumfang von insgesamt 60 CP) durch eine Ein-

zelfallprüfung angerechnet werden. Falls weniger als 60 CP angerechnet wer-

den können, steht den Studierenden laut Hochschule in jedem Fall der Weg 

offen, das Studium mit allen erforderlichen Modulen zu absolvieren. 

Der Studiengang wird in alleiniger Verantwortung der Evangelischen Hoch-

schule Darmstadt durchgeführt. Bei der Teilzeitvariante hat die Hochschule 

eine Kooperation mit drei evangelischen Fachschulen bezüglich der Anerken-

nung der fachschulisch erworbenen Kompetenzen. Dem Antrag ist ein Koope-

rationsvertrag von 2008 beigefügt, der jedoch die aktuellen Kooperationspla-

nungen noch nicht einbezieht (vgl. Anlage 20). 

Der Kern der Didaktik im Rahmen des Studiengangskonzepts ist laut Antrag-

stellerin ein dialogisches Lernen. Eine kritisch-ethische Analyseeinstellung und 

eine normativ-ethische Reflexion und Begründung von sozialer Praxis, von 

Theorien und Wissenschaft wie auch struktureller Dimensionen von Bildung, 

Erziehung und Fürsorge wird in Verbindung mit einer Erweiterung des Hand-

lungsspektrums in einer sich durch neue Herausforderungen verändernden 

Praxis gelehrt (vgl. Antrag, 1.2.4). 

Zum Sommersemester 2014 erfolgte eine Umstellung auf der Lernplattform 

auf Moodle. Weiterhin steht „Pila“, eine Software, zur Verfügung, die die Do-

kumentation von Lern-, Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Mädchen und 

Jungen und einen fachlichen Austausch unterstützt. Im Teilzeitverbundstudi-

engang ist beabsichtigt, 5 CP pro Semester als e-learning- bzw. blended learn-

ing-Module anzubieten. Nach gegenwärtigem Stand könnte das die Module 5, 

6 und 17 betreffen.  

Der Studiengang „Bildung und Erziehung in der Kindheit/ Childhood Studies“ 

weist grundständig Praxiszeiten im Umfang von 62 CP (= 1860 Stunden) auf, 

die studienbegleitend und durch Praxis-Studien-Projekte und in die jeweiligen 

Module integriert abzuleisten sind. Alle Praxisanteile während des Studiums in 

den Modulen 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17 und 18 werden von den Lehrenden 
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begleitet. Die Theorie-Praxis-Anteile werden in unterschiedlichen Formen um-

gesetzt. So beziehen sich z.B. zu Beginn des Studiums wesentliche Anteile im 

Modul 1 „Einführung in das Studium“ auf die Reflexion bisheriger Praxiserfah-

rung (u.a. des Vor-Praktikums) und auf die Reflexion von Hospitationstagen, 

die als Praxisprojekt von den Lehrenden der Hochschule begleitet werden. Ziel 

der Praxis ist es, Kindheit und Alltagsrealität von Mädchen und Jungen im 

Alter von 0-14 Jahren vor dem Hintergrund von gesellschaftlichen Verände-

rungen und in Bezug zu einer generationalen Perspektive zu begreifen. Die 

persönlich-emotionale, die fachwissenschaftliche Ebene als auch die strukturel-

le Ebene werden initiierend in der Reflexion, insbesondere in kollegialem Aus-

tausch miteinander verbunden. Hiermit ist der Einstieg in die besondere Aus-

richtung des Studiengangs in Bezug auf praktische Fragestellungen und 

Einstellungen gegeben, die mit den theoretisch-wissenschaftlichen und kri-

tisch-ethischen Diskussionen und Diskursen verbunden werden. Diese Aspekte 

bilden laut Antragstellerin Kernpunkte aller Lernfelder, in denen jeweils Module 

mit praktischen Bezugspunkten und im Sinne eines Theorie-Praxis-Transfers 

angelegt sind. Über Praxisprojekte und auf diese Projekte bezogene Prüfungen 

sind laut Hochschule mit dem Feld verknüpft wie auch mit der Reflexion der 

eigenen Persönlichkeit, sowie der Berufsidentität und der pädagogischen Hal-

tung. 

Neben den in vielen Modulen vorhandenen Theorie-Praxis-Transfer-Anteilen 

sind in diesem Studiengang zwei in das Studium integrierte Praxis-Studien-

Projekte im Umfang von 30 CP und 15 CP (Modul 14 und Modul 18) verpflich-

tend vorgesehen (das zweite Studien-Projekt kann von den Studierenden mit 

staatlicher Anerkennung als Erzieher/-in und Teilzeittätigkeit auf das Studium 

angerechnet werden unter der Maßgabe, dass die Inhalte im Modul 14 bear-

beitet werden). Hier sollen die in den vorangegangenen Semestern erworbenen 

theoretischen und praktischen Kenntnisse in einem Praxisprojekt konkretisiert 

werden. Die besondere Anforderung besteht laut Hochschule darin, sowohl die 

erworbene fachliche als auch persönliche Kompetenz in einen Prozess der 

pädagogischen und organisatorischen Projektplanung und -durchführung ein-

zubringen und zu versuchen, theoriegeleitet und kontextadäquat kindrecht-

schaftliches Denken und Handeln umzusetzen. Die Sicherung der Qualität der 

Praxisphasen bzw. der Praxisprojekte in den Modulen verläuft auf der Ebene 

der Reflexion der Erfahrungen an der Hochschule. Als Anleitende für das Pra-

xis-Studienprojekt im Bereich des Berufsfeldes der Kindertagesstätten in der 
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Praxis werden einschlägig qualifizierte Fachkräfte vorgesehen. In angrenzen-

den Berufsfeldern, die einschlägig für den Studiengang sind, werden insbeson-

dere Sozialarbeiter(innen) und Sozialpädagog(innen) als Anleitende in der Pra-

xis vorgesehen. Die Praxisorte werden für das Praxis-Studienprojekt vom 

Praxisamt geprüft. Dem Antrag ist eine Praktikumsordnung beigefügt (vgl. 

Anlage 21). 

Im Studiengang wird laut Antrag genereller Bezug auf die internationalen 

Fachdiskurse in verschiedenen Ländern, insbesondere auf die angelsächsi-

schen Childhood Studies genommen. Ein fachlicher Austausch in Bezug zur 

gesamten Ausrichtung des Studiengangs wurde in diesem Jahr mit der Christ-

Church-University in Canterbury/ UK aufgenommen. Beide Praxis-

Studienprojekte können im Ausland durchgeführt werden, sie sind mit ent-

sprechenden Erasmus-Programmen abgestimmt. Partnerschaften zu entspre-

chenden Studiengängen im Ausland bestehen. Bisher hat noch kein Studieren-

der diese Möglichkeit wahrgenommen, durch die geplante Umstellung ist dies 

für das vorliegende Studiengangskonzept explizit vorgesehen. Die Zentrierung 

dieser Fragestellung bzw. dieser Analyseeinstellung, wie sie dem Paradigma 

der Childhood Studies entspricht, findet im 6. Semester des grundständigen 

Studienverlaufs statt. Die Module 15 bis 18 können auch in Englisch angebo-

ten werden.  

Die Integration der Forschung in den Studienverlauf spiegelt sich laut Antrag-

stellerin insbesondere in den Modulen 1, 5, 9, 11, 17, 18, 19 und 20 wider. 

Dabei steht der Erwerb folgender Inhalte im Mittelpunkt: Einführung in wissen-

schaftliches Arbeiten, qualitative und quantitative Methoden der empirischen 

Sozialforschung, Grundlagen zur Durchführung einer empirischen Studie, Ent-

wicklung von Fragestellungen und Forschungsperspektiven im Rahmen wis-

senschafts-theoretischer und ethisch-normativer Reflexion von Kindheiten 

(ethnografische Forschung), Projektkonzeption und dessen Evaluation (als 

Evaluationsforschung) vor dem Hintergrund von Flexibilität und Offenheit ge-

genüber sich verändernden Arbeitsfeldern im Bereich der Bildung, Erziehung 

und Fürsorge für Kinder und Jugendliche, partizipative Erarbeitung von Werten 

und Leitbildern für Konzeptionen (partizipative Handlungsforschung), for-

schender Zugang zur schriftlichen Bearbeitung einer selbstgewählten und 

selbstentwickelten Fragestellung. 
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Eine Wiederholung der Prüfungen ist gemäß Rahmenprüfungsordnung (Anlage 

6, §18) zweimal möglich. 

Die ECTS-Einstufung ist entsprechend den aktuellen Vorgaben des ECTS 

Users’ Guide in § 15 Abs. 9 der Rahmenprüfungsordnung geregelt (vgl. eben-

da). 

Die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen ist in § 

20 der Rahmenprüfungsordnung gemäß den Vorgaben der Lissabon-

Konvention geregelt. Die Anrechnung außerhochschulisch erworbene Kompe-

tenzen sind im Studiengang durch die Rahmenprüfungsordnung ebenda gere-

gelt.  

Regelungen zum Nachteilsausgleich von Studierenden mit Behinderung und 

chronischer Krankheit hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium 

finden sich in § 13 der Rahmenprüfungsordnung. 

2.2.4 Zulassungsvoraussetzungen 

Die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen sind in § 29f der Selbstverwal-

tungsordnung (Anlage 9) und in der Einschreibsatzung (Anlage 13) geregelt.  

Zulassungsvoraussetzung ist danach eine für Hessen gültige Hochschulzu-

gangsberechtigung. Diese haben Bewerbende mit Abitur, Fachhochschulreife 

bzw. Fachabitur, Fachgebundene Hochschulreife, sowie durch eine erfolgreich 

bewältigte Prüfung für den Zugang qualifizierter Berufstätiger. Bei ausländi-

schen Bewerberinnen und Bewerbern: Anerkennung des ausländischen Zeug-

nisses durch das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst. 

Für das Vollzeitstudium wird die Absolvierung eines 8-wöchigen Vorprakti-

kums im Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung von Mädchen und Jungen 

im Alter von 0 – 14 Jahren vorausgesetzt.  

Die Teilzeitvariante ist laut Prüfungsordnung (Anlage 5, §6) berufsbegleitend 

für Absolvierende mit einer entsprechenden staatlichen Anerkennung als Er-

zieher(in) möglich, die in einschlägigen Berufsfeldern tätig sind (vgl. AOF 11). 

Bei der Konzeption des zu reakkreditierenden Studiengangs ist laut Hochschule 

die Durchlässigkeit in besonderer Weise berücksichtigt worden, indem die 

Anrechnung von Kompetenzen aus der Erzieherausbildung explizit geregelt 

wurde, ebenso ein Teilzeitstudium bei Vorliegen der staatlichen Anerkennung 
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als ErzieherIn und einschlägiger Berufstätigkeit. Dies entspricht den bisherigen 

Erfahrungen im Studium. 

Für die 75 Studienplätze findet ein Zulassungsverfahren für beide Varianten 

statt, eine anteilige Quotierung ist nicht vorgesehen.  

Die Zulassung erfolgt im Rahmen der verfügbaren Studienplätze durch Ent-

scheidung des Zulassungsausschusses. Übersteigt die Anzahl der Bewerben-

den die vorhandenen Studienplätze, erfolgt die Zulassung nach einem internen 

Ranking der Bewerberinnen und Bewerber. Die Kriterien sind im Antrag, 1.5.1, 

beschrieben. 

2.3 Studienbedingungen und Qualitätssicherung 

2.3.1 Personelle Ausstattung 

Die Hochschule hat eine Übersicht über die Lehrenden (Anlage 17) eingereicht, 

die Auskunft gibt über Titel, Qualifikation und Lehrgebiet. Zudem wurde eine 

Lehrverflechtungsmatrix (Anlage 10) eingereicht, aus der die Lehrverpflichtung 

der hauptamtlich Lehrenden insgesamt, die Lehrermäßigungen sowie die Lehr-

verpflichtung im Studiengang hervorgeht (vgl. auch Antrag 2.1.1). Darüber 

hinaus wird die Denomination und das Lehrgebiet genannt sowie die Module, 

in denen gelehrt wird. Im Bachelor-Studiengang lehren 16 hauptamtlich Leh-

rende, davon 12 Professorinnen und Professoren mit einem Umfang von ins-

gesamt 3,5 Vollzeit-Stellen für den Studiengang. Die nebenamtlich Lehrenden 

werden durch den jeweiligen Modulverantwortlichen (vgl. Anlage 18) betreut. 

Die hauptamtlich Lehrenden erbringen im Studiengang über 70 % der Lehre. 

Die Betreuungsrelation für den Studiengang bei Vollauslastung liegt bei drei 

Kohorten mit je 75 Studierenden und 3,5 Stellen aus hauptamtlich Lehrenden 

bei ca. 64:1.  

Für die Berufung der Professorinnen und Professoren gilt die Berufungsord-

nung der Hochschule. Lehraufträge werden entsprechend der Qualifikation für 

die spezifischen Lehrgebiete ausgewählt (vgl. Antrag 2.1.2). 

Hochschuldidaktische Fragestellungen, fachlicher Austausch und die Evalua-

tionsergebnisse der Module finden Eingang in die regelmäßig stattfindenden 

Studiengangskonferenzen der Studiengangsleitung und der hauptamtlich Leh-

renden. Darüber hinaus gibt es Angebote zur generellen Weiterqualifizierung 

des pädagogischen Personals in den Einrichtungen und zu lebenslangem Ler-
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nen wie auch zur Durchlässigkeit bzw. zum Durchstieg von Fachschul-

Ausbildung und Hochschulausbildung. 

Als weiteres Personal ist eine Sachbearbeiterin im Studiengangssekretariat im 

Umfang einer halben Stelle eingesetzt. Personal für das Praxisamt ist in Pla-

nung (vgl. AOF 9). 

2.3.2 Sächliche und räumliche Ausstattung 

Die Hochschule hat eine förmliche Erklärung zur Sicherung der räumlichen, 

sächlichen und apparativen Ausstattung eingereicht (Anlage 8). 

Alle Räume werden nach Absprache und zentraler Raumplanung vergeben 

(vgl. Antrag 2.3.1). Im Walther-Rathgeber-Haus befinden sich 18 Seminar-

räume und die Aula. Sieben Seminarräume, ein Töpferraum und ein PC-Raum 

befinden sich im Verwaltungsgebäude, weitere drei Seminarräume im Hoch-

haus. In allen Lehrräumen der Hochschule befinden sich Overhead-Projektoren 

und Flipcharts, teilweise auch Leinwände, Whiteboard und magnetische Pin-

Leisten (vgl. ebenda). Transportable Metaplan-Pinnwände und mobile 

TV/Video-Einheiten können, laut Hochschule, in jedem Raum aufgestellt wer-

den. In allen Seminarräumen sowie in der Aula sind die technischen Voraus-

setzungen für Online-Lehrveranstaltungen und Zugriffe auf Daten der Lehren-

den über virtuelle Laufwerke gegeben. Die Verwaltung stellt für jedes Seminar 

einen Moderationskoffer mit erforderlichen Moderationsmaterialien zur Verfü-

gung. In den Gebäuden der Hochschule befinden sich vier Kopierer. Alle Semi-

narräume sind mit PC und Beamer ausgestattet. Die Hochschule bietet zahlrei-

che Rückzugsmöglichkeiten für die studentische Kleingruppenarbeit (vgl. 

ebenda). 

Der Bestand der Hochschulbibliothek umfasst ca. 48.000 Medien und ca. 90 

Fachzeitschriften im Abonnement (vgl. Antrag 2.3.2). Die Hochschulbibliothek 

ist dem Bibliotheks-Verbund HEBIS angeschlossen. An PC-Datenbanken stehen 

Sozialwissenschaftlicher Informationsdienst, CareLit, Statista, Langenscheidt 

Wörterbücher, RKE – Religionspädagogik, Kirchliche Bildungsarbeit, Erzie-

hungswissenschaft, e-didact und cochrane-library zur Verfügung. Es werden 

sechs OPAC-Arbeitsplätze vorgehalten sowie 18 Lese- und Schreibarbeitsplät-

ze. Die Bibliothek ist montags bis donnerstags von 09.00 Uhr - 16.00 Uhr, 

mittwochs von 09.00 Uhr - 17.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr - 16.00 Uhr 

geöffnet (vgl. AOF 10).  
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Die Hochschule stellt 20 öffentlich zugängliche PC-Arbeitsplätze zur Verfü-

gung, weitere sechs PC-Arbeitsplätze in der Bibliothek (vgl. Antrag 2.3.3). Im 

nicht-öffentlichen Schulungsraum sind 20 PC-Arbeitsplätze vorhanden. Alle 

PC-Arbeitsplätze haben Zugang zum Internet. WLAN ist hochschulweit einge-

richtet. Darüber hinaus stellt die Hochschule CD/DVD-Brenner, Druck- und 

Scan-Möglichkeiten, analoge und digitale Diktiergeräte, digitale Fotokameras 

sowie mobile Beamter und Notebooks zur Verfügung (vgl. ebenda). 

Im Haushaltsplan der Evangelischen Hochschule Darmstadt sind für die einzel-

nen Studiengänge keine getrennten Kostenstellen ausgewiesen (vgl. Antrag 

2.3.4). Für Forschungsaktivitäten ist ein Ansatz im Haushalt vorgesehen (vgl. 

ebenda). 

2.3.3 Qualitätssicherung im Studiengang 

Die Evangelische Hochschule Darmstadt hat in Anlage 15 ihr System zur Qua-

litätssicherung und Entwicklung für Verwaltung und Lehre dargelegt. Die 

Hochschule formuliert darin übergreifend ihr Selbstverständnis und ihren Bil-

dungsauftrag. Des Weiteren beschreibt sie konkret Qualitätssicherungsmaß-

nahmen in Bezug auf die Verwaltung sowie auf die Lehre. Abschließend um-

fasst das System zur Qualitätssicherung und Entwicklung der Evangelischen 

Hochschule Darmstadt auch den Bereich der Forschung. 

Im Sinne einer Qualitätssicherungsmaßnahme in der Verwaltung wird dem 

Prüfungswesen auferlegt, Garant für eine Gleichbehandlung aller Prüfenden zu 

sein. Das Prüfungsgeschehen wird gemäß der Selbstverwaltungsordnung aus-

gewertet, die Prüfungsformen werden im Rahmen der Lehrevaluation evaluiert. 

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Lehre werden nach Sicherung 

der Strukturqualität, der Prozessqualität und der Ergebnisqualität unterschie-

den. Die Strukturqualität wird durch die entsprechende räumliche und perso-

nelle Ausstattung gesichert. Für die Berufung von Professorinnen und Profes-

soren sowie Lehrbeauftragten sind formale Mindeststandards, 

Verfahrensabläufe und Verantwortlichkeiten in Ordnungen niedergelegt. Auf 

unterschiedlichen Ebenen findet zwischen den Lehrenden ein inhaltlicher sowie 

ein didaktisch bezogener Austausch statt.  

Für die Studiengänge führen die Studiengangsleitung und die hauptamtlich 

Lehrenden regelmäßige studiengangsbezogene Konferenzen durch, die sich 

insbesondere auf den fachlichen Austausch, hochschuldidaktische Fragestel-
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lungen und die Evaluationsergebnisse der Module beziehen. Zudem finden 

regelmäßig modulbezogene Treffen der Lehrenden statt (vgl. Antrag 2.1.3). 

Bezogen auf die Prozessqualität beschreibt die Hochschule Maßnahmen, die 

die Umsetzung des Curriculums sowie die Präsenz der Lehrenden und die Ver-

lässlichkeit der Lehrveranstaltungen betreffen. Die Lehrenden kooperieren in 

Modulteams, die entsprechend der Studienordnung und des Modulhandbuchs 

die Lehrveranstaltungen festlegen, Modulziele und den Kompetenzerwerb so-

wie die hierzu erforderlichen Methoden definieren und die inhaltliche Ausge-

staltung und Terminierung der Modulprüfung abstimmen. 

Die Ergebnisqualität wird durch Kennzahlen und durch die Lehrevaluation be-

wertet. An Instrumenten für die Lehrevaluation zählt die Hochschule folgende 

auf: Lehrberichte, interne Evaluationsberichte, externe Evaluationsberichte und 

peer review, anonymisierte Studierendenbefragung, Gruppendiskussion, Evalu-

ation der Prüfungsverfahren durch das Prüfungsamt. Die Hochschule hat da-

von derzeit die Modulevaluation in den Mittelpunkt gestellt. Die Evaluation 

erfolgt zunächst in Gruppendiskussionen innerhalb der Studierendenschaft und 

unter den Lehrenden. Die Ergebnisse werden zusammengetragen, daraus abzu-

leitende Konsequenzen formuliert und umgesetzt. Die Lehrveranstaltungen 

werden ebenfalls evaluiert. 

Module werden regelhaft dialogisch in der Gruppe der Studierenden und der 

Gruppe der Lehrenden evaluiert mit folgenden Fragen: Wurden die Modulinhal-

te vermittelt? Wurden die Modulziele erreicht? Welche Kompetenzen wurden 

gefördert? Konsequenzen für die künftige Gestaltung der Module? (vgl. Antrag 

1.6.3). Die studentische Arbeitsbelastung wird ebenfalls im Rahmen der Mo-

dulevaluation erfasst (vgl. Antrag 1.6.5). Die Evaluationsergebnisse der Grup-

pendiskussionen sind Gegenstand anschließender Modulteamsitzungen (vgl. 

Antrag 1.6.3). Die Umsetzung der Konsequenzen obliegt den Modulverant-

wortlichen bzw. der Studiengangsleitung ggf. unter Beteiligung des Fachbe-

reichsrates. Die Studierenden werden in der Modulevaluation über Verände-

rungen aufgrund vorangegangener Evaluationen informiert. Für das Modul 11 

wurde eine differenzierte Workloadevaluation durchgeführt (vgl. Anlage 19). 

Auf der Homepage der Hochschule stehen für den jeweiligen Studiengang die 

Studien- und Prüfungsordnung, das Modulhandbuch und ein Verlaufsplan zum 

Download bereit (vgl. Antrag 1.6.8). Die Rahmenprüfungsordnung einschließ-
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lich der Nachteilsausgleichsregelungen wird den Studierenden zur Verfügung 

gestellt. 

Für die Studierenden sind an der Hochschule Studienberatungszeiten einge-

richtet. Freie Terminvereinbarungen sind möglich. E-Mail-Kommunikation zwi-

schen den Lehrenden und Studierenden an der Evangelischen Hochschule 

Darmstadt ist üblich (vgl. Antrag 1.6.9). 

Gemäß § 20 der Selbstverwaltungsordnung (Anlage 5) ist die Stelle einer 

Frauenbeauftragten eingerichtet, die auf die Herstellung der Chancengleichheit 

von Frauen und Männern in der Hochschule hinwirkt. Unabhängig von Ge-

schlecht, Staatsangehörigkeit, Herkunft, Familienstand usw. sichern Einzelbe-

ratungen und zielgruppenbezogene Informationsveranstaltungen die optimale 

Unterstützung jeder/jedes Studierenden, wozu sich die Hochschule in ihrem 

Leitbild verpflichtet hat. 

Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung oder chroni-

scher Krankheit sind in der Rahmenprüfungsordnung vorgesehen. Darüber 

hinaus erfolgen Einzelfallregelungen durch den Prüfungsausschuss bzw. durch 

die Prüfungsamtsleitung (vgl. Antrag 1.6.11). Für die spezielle Beratung steht 

eine Person als Behindertenbeauftragte/r zur Verfügung sowie die Studien-

gangsleitungen und Lehrenden. 

2.4 Institutioneller Kontext 

Die Evangelische Hochschule Darmstadt ist eine staatlich anerkannte Hoch-

schule in Trägerschaft der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, der 

Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und des Diakonischen Werkes in 

Hessen und Nassau (vgl. Antrag 3.1.1). Sie wurde 1971 gegründet. Seit 1975 

bestehen neben den grundständigen Studiengängen Fort- und Weiterbildungen 

mit Zertifikatsabschlüssen. Seit Ende der 1980er Jahre wurde laut Hochschule 

insbesondere der Bereich der internationalen Kooperationen institutionalisiert 

und in einer Vielzahl von bilateralen Verträgen sowie Programmverträgen auch 

strukturell verankert. 1996 wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der Evan-

gelischen Kirche in Hessen-Nassau und Kurhessen-Waldeck abgeschlossen, 

der die Kooperation zwischen Hephata Hessisches Diakoniezentrum mit Sitz in 

Schwalmstadt-Treysa und der Evangelischen Hochschule Darmstadt ein-

schließt (vgl. ebenda). 
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Der Forschungsbereich der Hochschule wurde seit Anfang der 1990er Jahre 

intensiviert und strukturell unter anderem durch die Gründung eines For-

schungszentrums sowie der Mitgründung zweier weiterer Forschungszentren 

mit den staatlichen Hessischen Fachhochschulen, dem gemeinsamen Frauen-

forschungszentrum (gFFZ) und dem Hessischen Institut für Pflegeforschung 

(HessIP) sowie zuletzt eines IN-Insituts für Zukunftsfragen der Gesundheits- 

und Sozialwirtschaft (IZGS) verankert (vgl. Antrag 3.1.1). 

Die Hochschule bietet an den drei Fachbereichen „Sozialar-

beit/Sozialpädagogik“, „Pflege- und Gesundheitswissenschaften“ sowie „Auf-

bau- und Kontaktstudium“ fünf Bachelor-Studiengänge, acht Master-

Studiengänge und ein Grundlagenstudium an (vgl. Antrag 3.1.1). An der 

Evangelischen Hochschule studieren ca. 1.700 Studierende. 

An der Hochschule haben sich folgende Forschungsschwerpunkte herausge-

bildet (vgl. Antrag 3.1.2, sowie Flyer des Forschungszentrums, Anlage 16): 

- Ethik, Religion und praktische Theologie, 

- Bildung, Sozialisation und Inklusion, 

- Versorgungsforschung, 

- Theorieentwicklung und anwendungsorientierte Forschung in den Studien-

gängen der Evangelischen Hochschule Darmstadt. 

Am Fachbereich „Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ werden folgende Studiengänge 

angeboten: 

- Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“, 

- Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit (mit der gemeindepädagogisch-

diakonischen Qualifikation)“, 

- Konsekutiver Master Studiengang „Soziale Arbeit“, 

- Bachelor-Studiengang „Inclusive Education / Integrative Heilpädagogik”, 

- Konsekutiver Master-Studiengang „Inclusive Education / Integrative 

Heilpädagogik”, 

- Bachelor-Studiengang „Bildung, Erziehung und Kindheit / Childhood Stu-

dies”. 
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3 Gutachten 

3.1 Vorbemerkung 

Die Vor-Ort-Begutachtung des von der Evangelischen Hochschule Darmstadt 

zur Akkreditierung eingereichten Bachelor-Studiengangs „Bildung, Erziehung 

und Kindheit / Childhood Studies“ (Vollzeit- und Teilzeitstudium) fand am 

15.07.2014 an der Evangelischen Hochschule Darmstadt statt. 

Die Akkreditierungskommission hat folgende Gutachterinnen und Gutachter 

berufen: 

als Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen: 

Herr Prof. Dr. Fabian Lamp, Fachhochschule Kiel  

Frau Prof. Dr. Erika Schulze, Fachhochschule Bielefeld 

als Vertreterin der Berufspraxis: 

Frau Sabine Herrenbrück, Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Darm-

stadt 

als Vertreter der Studierenden: 

Herr Michael Schieder, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

Gemäß den vom Akkreditierungsrat beschlossenen „Regeln für die Akkreditie-

rung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des 

Akkreditierungsrates vom 08.12.2009 i. d. F. vom 20.02.2013; Drs. AR 

20/2013) besteht die Aufgabe der Gutachterinnen und Gutachterim Akkredi-

tierungsprozess in der Beurteilung des Studiengangskonzeptes und der Plausi-

bilität der vorgesehenen Umsetzung. Insbesondere geht es dabei um die Quali-

fikationsziele des Studiengangskonzeptes, die konzeptionelle Einordnung des 

Studiengangs in das Studiensystem, das Studiengangskonzept, die Studierbar-

keit, das Prüfungssystem, studiengangsbezogene Kooperationen, die (perso-

nelle, sächliche und räumliche) Ausstattung, Transparenz und Dokumentation, 

die Umsetzung von Ergebnissen der Qualitätssicherung im Hinblick auf die 

Weiterentwicklung des Studienganges (insbesondere sind Evaluationsergebnis-

se und Untersuchungen zur studentischen Arbeitsbelastung, des Studiener-

folgs und des Absolventenverbleibs vorzulegen und im Rahmen der Weiter-

entwicklung des Studienganges zu berücksichtigen und zu dokumentieren) 

sowie die Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit. 

Bei Studiengängen mit besonderem Profilanspruch sind zudem die damit ver-

bundenen Kriterien und Anforderungen zu berücksichtigen und zu überprüfen. 
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Der Vor-Ort-Bericht der Gutachtenden gliedert sich nach den vom Akkreditie-

rungsrat vorgegebenen „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ 

gemäß den „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die 

Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.12.2009 

i. d. F. vom 20.02.2013; Drs. AR 20/2013) und wird nach der Beschlussfas-

sung durch die Akkreditierungskommission als Teil des Bewertungsberichts 

veröffentlicht. 

3.2 Eckdaten zum Studiengang 

Der von der Evangelischen Hochschule Darmstadt, Fachbereich Sozialar-

beit/Sozialpädagogik, angebotene Studiengang „Bildung, Erziehung und Kind-

heit / Childhood Studies“ ist ein Bachelor-Studiengang, in dem insgesamt 210 

Credit Points (CP) nach dem European Credit Transfer System (ECTS) verge-

ben werden. Ein CP entspricht einem Workload von 30 Stunden. Das Studium 

ist als ein sieben Semester Regelstudienzeit umfassendes Vollzeitstudium bzw. 

als ein acht Semester Regelstudienzeit umfassendes Teilzeitstudium konzipiert. 

Studierende, die als Zugangsvoraussetzung für das Studium eine erfolgreich 

abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung als staatlich anerkannte(r) Er-

zieher(in) nachweisen, können durch eine erfolgreich absolvierte Einstufungs-

prüfung bis zu 60 CP auf das Studium anrechnen lassen. Der gesamte Work-

load beträgt 6.300 Stunden. Die Vollzeitvariante gliedert sich in 2.060 

Stunden Präsenzstudium, 2.560 Stunden Praktikum und 1.680 Stunden 

Selbststudium. Die Teilzeitvariante gliedert sich in 1.320 Stunden Präsenzstu-

dium, 2.380 Stunden Praktikum, 800 Stunden Selbststudium. In der Regel 

werden hierbei 1.800 Stunden angerechnet. Der Studiengang ist in 20Module 

gegliedert, die alle erfolgreich absolviert werden müssen. Das Studium wird 

mit dem Hochschulgrad „Bachelor of Arts“ (B.A.) abgeschlossen. Zulassungs-

voraussetzung für den Studiengang ist in der Regel die allgemeine Hochschul-

reife, die fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife sowie ein 

achtwöchiges Vorpraktikum. Dem Studiengang stehen insgesamt 75 Studien-

plätze pro Jahr zur Verfügung. Die Zulassung erfolgt jeweils zum Winterse-

mester. Die erstmalige Immatrikulation von Studierenden erfolgte im Winter-

semester 2007/2008. 
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3.3 Vor-Ort-Bericht der Gruppe der Gutachtenden 

Die Gruppe der Gutachtenden traf sich am 14.07.2014 zu einer Vorbespre-

chung. Dabei wurden die zuvor versandten Unterlagen und die sich daraus 

ergebenden Fragen und Probleme diskutiert. Des Weiteren wurde die am fol-

genden Tag stattfindende Vor-Ort-Begutachtung an der Hochschule struktu-

riert. 

Die Vor-Ort-Begutachtung am 15.07.2014 wurde nach dem vorgegebenen 

Zeitplan durchgeführt. Die Gruppe der Gutachtenden wurde von der Ge-

schäftsstelle der AHPGS begleitet. 

Die Gutachtenden führten Gespräche mit der Hochschulleitung, mit Vertrete-

rinnen und Vertretern des Fachbereichs, den Programmverantwortlichen und 

Lehrenden sowie mit einer Gruppe von Studierenden. Auf eine Führung durch 

die Institution hat die Gruppe der Gutachtenden verzichtet, da aus den vorge-

legten Unterlagen hervorging, dass hinreichend gute Bedingungen für die Rea-

lisierung des Studienangebotes vorhanden sind. 

Auf Antrag der Hochschule wurde das Akkreditierungsverfahren mit der Fest-

stellung der berufsrechtlichen Eignung des Studiengangs gemäß dem Be-

schluss der KMK vom 10.10.2008 zur Beteiligung Dritter an Akkreditierungs-

verfahren verknüpft. Eine Vertretung des Hessischen Ministeriums für Soziales 

und Integration hat an der Vor-Ort-Begutachtung des Studiengangs teilge-

nommen. 

Im Rahmen der Vor-Ort-Begutachtung wurden den Gutachtenden Abschluss-

arbeiten zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. 

3.3.1 Qualifikationsziele 

Die Qualifikationsziele sind in der Prüfungsordnung sowie in der Präambel des 

Modulhandbuchs verankert. Die Bezugspunkte des Verständnisses von Bil-

dungs-, Entwicklungs- und Identitätsstiftungsprozessen von Mädchen und 

Jungen im Alter von 0 bis 14 Jahren sind ein christlich-ethisches Verständnis, 

eine pädagogische Praxis, wie sie im Rahmen der Erziehungswissenschaft 

fundiert ist, sowie die multidisziplinäre Orientierung der Childhood Studies 

anhand der soziale Praktiken und soziale Ordnungen analysiert und reflektiert 

werden. 
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Ziel ist, dass die Absolvierenden eine in den Childhood Studies verankerte 

pädagogische, sozialpädagogische und religionspädagogische Handlungs-, 

Reflexions- und Analysefähigkeit erlangen und selbstverantwortlich Prozesse 

und Projekte gestalten und evaluieren können. Dabei sollen wissenschaftsthe-

oretische sowie Praxis reflektierende, gestaltende und weiterentwickelnde 

Kompetenzen erworben werden. Kenntnisse zu Entwicklungs- und Sozialisati-

onstheorien werden vermittelt. Die wissenschaftstheoretische Entwicklung 

und Profilierung unterschiedlicher Disziplinen wird in ihren Bedeutungen für die 

diskursive Erweiterung einer kindzentrierten Pädagogik verstanden. Qualitative 

und quantitative Untersuchungen im Bereich pädagogischer, sozialpädagogi-

scher und religionspädagogischer Fragestellungen werden in ihrer Methodolo-

gie, ihrem Design und ihrer wissenschaftlichen Aussage verstehbar, nachvoll-

ziehbar und vor dem Hintergrund der Childhood Studies 

forschungsmethodologisch und in Bezug auf das Erkenntnisinteresse analy-

sierbar. 

Die Berufsqualifizierende Ausrichtung des Studiengangs bezieht sich auf die 

Bereiche der Bildung, Erziehung und Fürsorge in Kindertagesstätten, ein-

schließlich Krippen, auf Horte, Heime und außerfamiliäre Inobhutnahme sowie 

Ganztagsschule, Bereichen der Gemeindearbeit wie auch dar-über hinaus auf 

Felder, die im Kontext des Kompetenzbereichs und der spezifischen inhaltli-

chen Ausrichtung des Studiengangs noch zu erschließen sind. Im Studium soll 

die Fähigkeit zum Transfer der Praxistheorie in die berufliche Praxis erlangt 

werden. Die Studierenden erwerben hierfür begriffliche, analytische und theo-

retische Grundlagen sowie Grundlagen zur Gestaltung und Reflexion der Pra-

xis, die als Zugänge zum kindrechtschaftlichen Denken und zum Handeln auf 

der Basis wissenschaftlich-akademischer Orientierungen angelegt sind.  

In Hessen gelten die Absolvierenden sowie schon Studierende als Fachkräfte, 

die Berufstätigkeit im eigentlichen Berufsfeld ist somit prinzipiell sichergestellt. 

Die Absolvierenden sollen mit dem Abschluss des Studiums auch eine staatli-

che Anerkennung als Kindheitspädagogin bzw. Kindheitspädagoge erhalten. 

Die Rahmenbedingungen der Praxis im Curriculum erfolgte in Abstimmung mit 

dem Ministerium. Die Verabschiedung des dazu entsprechenden Gesetzes ist 

laut Ministerium zeitnah in Planung und damit voraussichtlich vor Abschluss 

der ersten Studierenden geltend. Die Gutachtenden begrüßen dies. 
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Diskursfähigkeit und die Fähigkeit zur Positionierung als Expertinnen und Ex-

perten, insbesondere auch im Sinne eines Generationalität reflektierenden 

anwaltschaftlichen wie auch pädagogischen Handelns sollen professionell und 

als zivilgesellschaftliches Engagement verkörpert werden. Während des Studi-

ums sind die Studierenden durchgehend dazu angehalten, eine Haltung und 

damit auch ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. 

Aus Sicht der Gutachtendengruppe sind die von der Hochschule formulierten 

Qualifikationsziele adäquat formuliert. Die Gutachterinnen und Gutachter wa-

ren beeindruckt von der hohen Reflexionsfähigkeit der Studierenden und den 

ausgeprägten Haltungen. Gleichzeitig wurde im Dialog der anwesenden Studie-

renden auch sichtbar, dass sich die Studierenden am Ende ihres Studiums zu 

anderen als den intendierten Berufsfeldern orientieren, auch aufgrund der Kon-

flikte in der Praxis. Die Gutachtendengruppe empfiehlt, die Qualifikationsziele 

so zu erweitern, dass die Studierenden motiviert werden, die Herausforderun-

gen im eigentlichen Berufsfeld anzunehmen. 

Nach Auffassung der Gutachtenden sind die Anforderungen des Kriteriums 

erfüllt. 

3.3.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Die Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkredi-

tierung von Bachelor- und Master-Studiengängen (Beschluss der Kultusminis-

terkonferenz vom 10.10.2003 i. d. F. vom 04.02.2010) sind nach Einschät-

zung der Gutachtenden teilweise erfüllt. Es wird darauf hingewiesen, dass § 

20 Abs. 9 der Rahmenprüfungsordnung in Übereinstimmung mit den Länder-

gemeinsamen Strukturvorgaben dahingehend zu formulieren ist, als nachge-

wiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, die außerhalb des Hoch-

schulbereichs erworben wurden, bis zur Hälfte der für den Studiengang 

vorgesehenen CP anzurechnen sind. Ein Diploma Supplement für die Vollzeit-

variante wurde eingereicht, für die Teilzeitvariante hat die Hochschule ange-

kündigt, dies nachzuholen. 

Im Rahmen des Studiums können sich Studierende, die über eine staatliche 

Anerkennung als Erzieher(in) verfügen, einer Einzelfallprüfung unterziehen. Bei 

erfolgreicher Bewältigung der Prüfung können bis zu 60 CP angerechnet wer-

den. Aus Sicht der Gutachtendengruppe ist dieses Prozedere adäquat. 
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Der Bachelor-Studiengang ist modularisiert und die Anwendung des ECTS ist 

gegeben. Im Studiengang sind 20 Module vorgesehen, die alle zu absolvieren 

sind. Alle Module werden innerhalb von ein bis zwei Semestern abgeschlos-

sen. Pro Semester werden in der Vollzeitvariante 30 CP vergeben, in der Teil-

zeitvariante je nach Semester 15 bis 25 CP, für das 7. Semester sind 30 CP 

vorgesehen. Die Gutachtenden weisen darauf hin, dass ein Workload von 30 

CP nicht vereinbar ist mit einem Teilzeitstudium. Für die Bachelor-Arbeit ist ein 

Workload von 360 Stunden (entspricht 12 CP) vorgesehen. Die Module des 

Studiengangs und der Studiengang sind kompetenzorientiert aufgebaut und 

beschrieben. Für den Abschluss des Bachelor-Studiums wird der Abschluss-

grad Bachelor of Arts in der Fachrichtung Bildung, Erziehung und Kindheit / 

Childhood Studies (B.A. Bildung, Erziehung und Kindheit / Childhood Studies) 

(B.A.) vergeben. Die Gutachtenden weisen darauf hin, dass der Abschluss 

eindeutig einem „Bachelor of Arts“ (B.A.) zuzuordnen ist. 

Darüber hinaus entsprechen die Studiengänge aus Sicht der Gutachtenden den 

Anforderungen des Qualifikationsrahmens für Deutsche Hochschulabschlüsse 

sowie den landesspezifischen Strukturvorgaben und der verbindlichen Ausle-

gung und Zusammenfassung der in Kriterium 2 genannten Anforderungen 

durch den Akkreditierungsrat. Die Modulbeschreibungen sowie die exempla-

risch ausgelegten Abschlussarbeiten bestätigen nach Auffassung der Gutach-

tenden das entsprechende Bachelor-Niveau. 

Nach Auffassung der Gutachtenden sind die Anforderungen des Kriteriums 

teilweise erfüllt. Die Regelung zur Anrechnung außerhochschulisch erworbener 

Kompetenzen ist entsprechend der KMK-Vorgaben anzupassen. In der Teilzeit-

variante ist der Workload so anzupassen, dass jedes Semester weniger als 30 

CP studiert werden. In der Prüfungsordnung ist der Abschlussgrad als „Ba-

chelor of Arts“ (B.A.) auszuweisen. Ein Diploma Supplement für die Teilzeitva-

riante ist nachzureichen. 

3.3.3 Studiengangskonzept 

Der Bachelor-Studiengang ist als ein grundständiger Studiengang konzipiert, 

der auch berufsaufbauend studiert werden kann. Dem Studiengang liegt ein 

Modulhandbuch zugrunde, in dem die 20 Bachelor-Module kompetenzorientiert 

beschrieben sind. Die einzelnen Module werden sechs Lernfeldern zugeordnet, 

die hinsichtlich der Lehrinhalte und Lernziele modulübergreifend dargelegt 

werden. Kindheitswissenschaften als angewandte Wissenschaften, kritisch-
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ethische Reflexionen in den angewandten Kindheitswissenschaften, Kontexte 

professionsgeleiteten Handelns, Pädagogische Grundlagen, Entwicklungs- und 

Sozialisationstheorien des Kindes- und Jugendalters sowie Forschung. Für die 

Lernfelder werden auch die hinterlegten CP genannt. Die praktische Umset-

zung im Studiengang erfolgt im Rahmen von zwei Praxis-Studien-Projekten 

(Module M14, 30 CP und M18, 15 CP).Darüber hinaus findet Praxis in 8 wei-

teren Modulen statt. Das Modulhandbuch enthält darüber hinaus einen Studi-

enverlaufsplan für den Bachelor-Studiengang, eine Übersicht aus der die Pra-

xiszeiten, die in die einzelnen Module integriert sind, hervorgehen sowie eine 

Übersicht über die Leistungsnachweise, die in den Modulen zu absolvieren 

sind. Alle Module werden studiengangspezifisch angeboten. Nach Auffassung 

der Gutachtenden umfasst der Studiengang die Vermittlung von Fachwissen 

und fachübergreifendem Wissen sowie von fachlichen, methodischen und 

generischen Kompetenzen. Es ist in der Kombination der einzelnen Module 

stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele aufgebaut. 

Die Hochschule plant, für die Teilzeitvariante die Module 5, 6 und 17 mittels 

Blended Learning durchzuführen. Zum Zeitpunkt der Vor-Ort-Begutachtung lag 

jedoch noch kein ausgearbeitetes Konzept des Blended Learnings vor. Die 

Gutachtenden erachten es als notwendig, dass für die Einbeziehung elektroni-

scher Lehr- und Lernformen im Studiengang ein eigenständiges Konzept her-

ausgearbeitet wird. 

Zulassungsvoraussetzung für den Studiengang ist die Hochschulzugangsbe-

rechtigung nach § 54 Hessisches Hochschulgesetz, die durch die allgemeine 

Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife, Meister-

prüfung oder vergleichbare Abschlüsse oder Hochschulzugangsberechtigung 

für beruflich Qualifizierte nachgewiesen wird. Weiterhin wird die Absolvierung 

eines 8-wöchigen Vorpraktikums im Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung 

von Mädchen und Jungen im Alter von 0 – 14 Jahren vorausgesetzt. Die Teil-

zeitvariante ist laut Prüfungsordnung berufsbegleitend für Absolvierende mit 

einer entsprechenden staatlichen Anerkennung als Erzieher(in) möglich, die in 

einschlägigen Berufsfeldern tätig sind. Nach Aussage der Hochschulverant-

wortlichen ist die Teilzeitvariante auch ohne eine verpflichtende Berufstätigkeit 

studierbar. Laut Hochschule ist es möglich, dass Studierende ohne staatliche 

Anerkennung als Erzieher(in) ihr Studium in Teilzeit studieren, es wird jedoch 

keine regelhafte Teilzeitvariante für diese Studierende angeboten. Die Gutach-

tenden empfehlen, die rechtlichen Rahmenbedingungen der Zulassung und die 
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konkrete Ausgestaltung aneinander anzupassen. In diesem Zuge empfiehlt die 

Gutachtendengruppe, den Begriff „Teilzeitverbundstudium“ für die Teilzeitvari-

ante aus den Ordnungen zu entfernen, da der Verbund mit Fachschulen in der 

vorliegenden Form nicht wesentlich für den Studiengang ist. 

Nach Einschätzung der Gutachtenden sind die Zulassungsvoraussetzungen 

sowie das Auswahlverfahren adäquat. In den Kriterien im Rahmen des Aus-

wahlverfahrens werden Härtefälle berücksichtigt. Für die kommende Kohorte 

konnte die Hochschule vermelden, dass von den 75 Studienplätzen 70 Studie-

rende für die Vollzeit-Variante und 5 Studierende für die Teilzeit-Variante an-

genommen wurden. Die Gutachtenden empfehlen der Hochschule, die Vertei-

lung der 75 Studienplätze zwischen Vollzeit- und Teilzeitvariante zu steuern, 

um für beide Studienvarianten adäquate Kohortengrößen garantieren zu kön-

nen. 

Der Studiengang enthält 1.860 Stunden Praxiszeiten, die sich auf zehn Module 

aufteilen. Für alle vorgesehenen Praxiszeiten werden CP vergeben. Die Praxis-

phasen werden von Lehrenden der Hochschule begleitet. Die Praxis-Studien-

Projekte werden vorbereitet, von Lehrenden begleitet und im Sinne einer wis-

senschaftlichen Analyse der praktischen Erfahrung ausgewertet. Die personelle 

Aufstockung des Praxisamtes für den Studiengang ist in Planung. Die Gutach-

tenden sehen es als notwendig an, dass das Praxisamt für den Studiengang 

auch aufgrund der vielen Praxiseinsätze zeitnah eingerichtet wird. Für den 

Theorie-Praxis-Transfer empfehlen die Gutachtenden besonders, die Praxisan-

leiter vor Ort verstärkt zu begleiten und z.B. Fortbildungen anzubieten. 

Die Hochschule erläutert vor Ort das in den Modulbeschreibungen der Studi-

engänge abgebildete didaktische Konzept des dialogischen und projektorien-

tierten Lehrens und Lernens. Die Studierenden werden in Arbeitsgruppen und 

Forschungswerkstätten, durch Praxiserkundungen, Lehrforschungsprojekte 

und ästhetische Arbeitsformen sowie Supervision, Exkursionen, Fallarbeit, 

Text- und Fallanalysen aktiviert und motiviert, sich die vorgesehenen fachli-

chen und methodischen Kompetenzen anzueignen sowie Schlüsselkompeten-

zen zu entwickeln.  

Die Anrechnung von in anderen Studiengängen erbrachten Leistungen ist in § 

20 der Rahmenprüfungsordnung entsprechend den Vorgaben der Lissabon-

Konvention und der verbindlichen Auslegung durch den Akkreditierungsrat 
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geregelt. § 20 Abs. 9 der Rahmenprüfungsordnung ist in Übereinstimmung mit 

den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben zu formulieren (siehe Kriterium 2). 

Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung und 

chronischer Krankheit, Studierende im Mutterschutz oder Elternzeit sowie 

Studierende, die nahe Angehörige pflegen, sind in § 13 der Rahmenprüfungs-

ordnung getroffen. 

Die Veranstaltungen in der Vollzeitvariante werden in der Regel über die Wo-

che verteilt gelehrt, teilweise werden sie konzentriert in Blockform durchge-

führt. Die Lehre im Teilzeitstudium findet verstärkt in Blockform statt, soll aber 

teilweise auch mit der Vollzeitvariante gemeinsam durchgeführt werden. Die 

jeweilige Studienorganisation gewährleistet nach Einschätzung der Gutachten-

den die Umsetzung der Studiengangkonzepte. Die Gutachtenden empfehlen 

dennoch, auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Studienorganisation 

der Vollzeit- und Teilzeitstudierenden verstärkt zu achten. 

Nach Auffassung der Gutachtenden sind die Anforderungen des Kriteriums 

teilweise erfüllt. Das Praxisamt ist für den Studiengang einzusetzen. Die Zu-

gangsvoraussetzungen sind so zu formulieren, dass die Regelungen hierzu in 

der Prüfungsordnung nachvollziehbar abgebildet sind. Ein Konzept des Blended 

Learning ist vorzulegen. 

3.3.4 Studierbarkeit 

Die Studierbarkeit ist nach Einschätzung der Gutachtenden unter Berücksichti-

gung der vorausgesetzten Eingangsqualifikation und der Studienplangestaltung 

gegeben. Die Hochschule hat eine umfassende Dokumentation der Moduleva-

luationen vorgelegt. Im Rahmen der Lehrevaluation wurde auch die studenti-

sche Arbeitsbelastung thematisiert. Als Workload sind 30 Stunden pro CP 

vorgesehen. Nach Auffassung der Gutachtenden ist die Angabe der studenti-

schen Arbeitsbelastung plausibel. 

Im Bachelor-Studiengang wird jedes Modul mit einer benoteten Modulprüfung 

abgeschlossen. Eine Übersicht über die im Studiengang zu erbringenden Leis-

tungsnachweise ist Teil des Modulhandbuchs. Die Gutachtenden schätzen die 

Prüfungsdichte und -organisation als adäquat und belastungsangemessen ein. 

Die Hochschule beschreibt vor Ort ergänzend zu den eingerichteten Beratungs- 

und Betreuungsangeboten die individuelle Beratung und Betreuung der Studie-
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renden durch die Studiengangleitung, Modulverantwortlichen und Lehrenden, 

die sowohl fachliche als auch überfachliche Themen umfassen. Die Studieren-

den bestätigen das Engagement der Lehrenden. Entsprechend der individuellen 

Betreuung der Studierenden werden auch Belange von Studierenden mit Be-

hinderung berücksichtigt.  

Nach Auffassung der Gutachtenden sind die Anforderungen des Kriteriums 

erfüllt. 

3.3.5 Prüfungssystem 

Die im Studiengang möglichen Prüfungsformen sind in § 9 der Rahmen-

prüfungsordnung definiert. Nach § 18 der Rahmenprüfungsordnung ist eine 

zweimalige Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen möglich. Die Ab-

schlussarbeit kann nur einmal wiederholt werden. Regelungen zum Nachteil-

sausgleich von Studierenden mit Behinderung und chronischer Krankheit hin-

sichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium finden sich in § 13 der 

Rahmenprüfungsordnung. Die Hochschule hat eine Rechtsprüfung der vorge-

legten Prüfungsordnungen bestätigt. 

Im Bachelor-Studiengang sind 20 Prüfungen zu absolvieren. Die Prüfungen 

werden zum Teil als Gruppenarbeit erstellt. Die zu absolvierenden Prüfungen 

sind in den einzelnen Modulbeschreibungen aufgeführt und im Modulhandbuch 

als Übersicht über die Leistungsnachweise der Module gelistet. 

Die Gutachtenden schätzen die für den Studiengang vorgesehenen Prüfungen 

als modulbezogen, wissens- und kompetenzorientiert ein. Die Gutachtenden 

halten die Prüfungen für geeignet, das Erreichen der Qualifikationsziele festzu-

stellen. 

Nach Auffassung der Gutachtenden sind die Anforderungen des Kriteriums 

erfüllt. 

3.3.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

Der Studiengang wird in alleiniger Verantwortung der Hochschule durchge-

führt. Die Hochschule hat jedoch für die bisher akkreditierte Studienvariante 

eine Kooperation mit drei evangelischen hessischen Fachschulen, die sie nun 

in anderer Form fortführen möchte. Demnach passen die Fachschulen ihren 

Unterricht so an, dass die Fachschüler als Gasthörer Prüfungsleistungen an der 

Evangelischen Hochschule Darmstadt absolvieren können, die außerhochschu-
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lisch angerechnet werden können, falls diese Fachschüler zu einem späteren 

Zeitpunkt als Studierende eingeschrieben sind. Diese Möglichkeit der Anrech-

nung soll additiv zu der möglichen Anrechnung für staatlich anerkannte Erzie-

her(innen) sein und sich auf bis zu 30 CP belaufen. Die Gutachtenden sehen 

es als notwendig an, die neue Kooperation schriftlich zu fixieren. Dabei soll die 

konkrete Ausgestaltung schriftlich dokumentiert und transparent gemacht 

werden. 

Nach Auffassung der Gutachtenden sind die Anforderungen des Kriteriums 

teilweiseerfüllt. Die Kooperation mit Fachschulen zur Kooperation bzgl. der 

Anrechnung außerhochschulischer Leistungen ist vertraglich festzuhalten. 

3.3.7 Ausstattung 

Für den Bachelor-Studiengang stehen zwölf Professorinnen und Professoren 

sowie vier wissenschaftliche Mitarbeitende zur Verfügung, die über 70% der 

Lehre erbringen. Es werden weiterhin Lehraufträge an nebenamtlich Lehrende 

vergeben.  

Die Hochschule hat für den Studiengang eine Lehrverflechtungsmatrix einge-

reicht, aus der die Lehrverpflichtung der Lehrenden in dem jeweiligen Studien-

gang sowie in anderen Studiengängen hervorgeht. Die personelle Ausstattung 

für den Studiengang umfasst 3,5 Stellen Professuren. Weitere drei Stellen sind 

mit Personen in Promotionsverfahren besetzt (im Sinne eines „akademischen 

Mittelbaus“). Drei Professuren sind entsprechend dem Lehrgebiet „Kindheits-

wissenschaften“ besetzt. Aufgrund von Mitteln aus dem Hochschulpakt 2020 

wurde eine weitere Professur für Pädagogik als befristete Teilzeit-Stelle ausge-

schrieben. Die Gutachtenden begrüßen dies. 

Die Hochschule hat eine förmliche Erklärung zur Sicherung der räumlichen, 

sächlichen und apparativen Ausstattung eingereicht. 

Die Gutachtenden bewerten die adäquate Durchführung des Studiengangs 

hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen, sächlichen und 

räumlichen Ausstattung als sichergestellt. 

In Bezug auf Maßnahmen zur Personalentwicklung erläutert die Hochschule, 

dass hochschuldidaktische Weiterbildungen der Lehrenden gefördert werden. 

Hochschuldidaktische Fragestellungen werden in den Studiengangkonferenzen 

thematisiert. 
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Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind nach Einschät-

zung der Gutachtenden hinreichend vorhanden. 

Nach Auffassung der Gutachtenden sind die Anforderungen des Kriteriums 

erfüllt. 

3.3.8 Transparenz und Dokumentation 

Alle relevanten Informationen zum Studiengang, zum Studienverlauf, zu den 

Prüfungsanforderungen, zu den Zugangsvoraussetzungen sowie zu den Nach-

teilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung und chronischer 

Krankheit sind veröffentlicht im Sinne des Kriteriums. Das Modulhandbuch 

sowie die Studien- und Prüfungsordnung ist online abrufbar. 

Nach Auffassung der Gutachtenden sind die Anforderungen des Kriteriums 

erfüllt. 

3.3.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Die Hochschule hat in den Antragsunterlagen ihr System der hochschulinter-

nen Qualitätssicherung beschrieben. An der Evangelischen Hochschule Darm-

stadt werden alle Module dialogisch in der Gruppe der Studierenden und der 

Gruppe der Lehrenden evaluiert. Folgende Fragen werden gestellt: Wurden die 

Modulinhalte vermittelt? Wurden die Modulziele erreicht? Welche Kompeten-

zen wurden gefördert? Konsequenzen für die künftige Gestaltung der Module? 

Die Diskussionsergebnisse sind Gegenstand anschließender Modulteamsitzun-

gen. Die Hochschule hat die Evaluation der einzelnen Module im letzten Ak-

kreditierungszeitraum dokumentiert. Die Dokumentation umfasst die Lerninhal-

te der einzelnen Module, die Lernziele, die zu erwerbenden Kompetenzen, die 

Leistungsnachweise, die Evaluationsfragen, die studentischen Rückmeldungen, 

die Rückmeldungen der Lehrenden sowie die Konsequenzen. Der Workload ist 

ebenfalls Teil der Evaluation. Die Evaluierungen des Studiums sind aus Sicht 

der Gutachtenden intensiv, anspruchsvoll und werden durch die Beteiligung 

aller relevanten Statusgruppen breit legitimiert. Neben der Evaluierung des 

Studiums wurde auch das Evaluierungssystem selber evaluiert. Die Studieren-

den waren stets stark eingebunden. 

Für den gegenständlichen Studiengang hat die Hochschule 18 Monate nach 

dem Abschluss der ersten Absolvierenden Absolventenbefragungen durchge-
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führt. Alle Absolvierenden haben einen Arbeitsplatz gefunden. Darüber hinaus 

findet einmal jährlich ein Alumnitreffen statt. 

Die Gutachtenden sind der Auffassung, dass Ergebnisse des hochschulinter-

nen Qualitätsmanagements bei der Weiterentwicklung des Studiengangs be-

rücksichtigt werden. Die Evangelische Hochschule Darmstadt berücksichtigt 

sowohl Evaluationsergebnisse und Befragungen zur studentischen Arbeitsbe-

lastung als auch Untersuchungen zum Studienerfolg und zum Absolventenver-

bleib. Die Studierenden waren in den Reakkreditierungsprozess eingebunden. 

Nach Auffassung der Gutachtenden sind die Anforderungen des Kriteriums 

erfüllt. 

3.3.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch 

Der Bachelor-Studiengang „Bildung, Erziehung und Kindheit / Childhood Stu-

dies“ ist in einer Vollzeit- und einer Teilzeitvariante studierbar. Die vorgenann-

ten Kriterien und Verfahrensregeln wurden unter Berücksichtigung der Anfor-

derungen des Teilzeitstudiums angewendet. 

Nach Auffassung der Gutachtenden sind die Anforderungen des Kriteriums für 

die Teilzeitvariante teilweise erfüllt. Ein Blended Learning Konzept ist zu ent-

wickeln. Die Regelung zur Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kom-

petenzen ist entsprechend den KMK-Vorgaben anzupassen. Der Workload ist 

so anzupassen, dass jedes Semester weniger als 30 CP studiert werden. Die 

Zugangsvoraussetzungen sind so zu formulieren, dass die Regelungen hierzu in 

der Prüfungsordnung nachvollziehbar abgebildet sind. Der aktualisierte Koope-

rationsvertrag mit den Fachschulen zur Anrechnung außerhochschulischer 

Leistungen ist einzureichen. Das Diploma Supplement ist nachzureichen. 

3.3.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die Hochschule beschreibt eine lange Tradition der gleichberechtigten Beset-

zung von Stellen. Die Hochschule verfügt über eine Frauenbeauftragte. Über 

60 % der Professuren sind von Frauen besetzt. Hinsichtlich der Förderung der 

Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen beschreibt die 

Hochschule nachvollziehbar die individuelle Betreuung und Beratung an einer 

kleinen Hochschule.  
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Die Gutachtenden erachten die dargelegten Institutionen und Maßnahmen der 

Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancen-

gleichheit auf der Ebene des Studiengangs als umgesetzt. 

Nach Auffassung der Gutachtenden sind die Anforderungen des Kriteriums 

erfüllt. 

3.4 Zusammenfassende Bewertung 

Die Gutachtenden würdigen die anspruchsvolle Konzeption des Studiengangs. 

Die Verbindung des Abschlusses mit der staatlichen Anerkennung als Kind-

heitspädagogin bzw. Kindheitspädagoge wird positiv bewertet. Der Studien-

gang differenziert deutlich zwischen fachschulischem und hochschulischem 

Qualifikationsniveau. Die Studierenden zeigen eine hohe Reflexionsfähigkeit 

und kritisch-reflektierte Haltung. Der Studiengang ermöglicht Bachelor-

Arbeiten mit eindeutigem Forschungshintergrund. Die Weiterentwicklung des 

Studiengangs ermöglicht es, das Studium zu flexibilisieren. Die Evaluierungen 

des Studiums sind intensiv, anspruchsvoll und werden breit legitimiert.  

Zusammenfassend kommen die Gutachtenden zu dem Ergebnis, der Akkredi-

tierungskommission der AHPGS die Akkreditierung des Bachelor-Studiengangs 

„Bildung, Erziehung und Kindheit / Childhood Studies“ zu empfehlen.  

Zur Erfüllung der „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ gemäß 

den „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.12.2009 i. d. F. 

vom 20.02.2013; Drs. AR 20/2013) ist aus Sicht der Gutachtenden Folgen-

des notwendig: 

- Das Diploma Supplement der Teilzeitvariante ist nachzureichen. 

- Der aktualisierte Kooperationsvertrag mit den Fachschulen ist einzureichen. 

- Ein Blended Learning Konzept ist zu entwickeln. 

- Das Praxisamt ist so für den Studiengang aufzubauen, dass es sowohl 

personell als auch inhaltlich funktionsfähig ist. 

- Die Regelung zur Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompeten-

zen ist entsprechend den KMK-Vorgaben anzupassen.  

- In der Teilzeitvariante ist der Workload so anzupassen, dass jedes Semester 

weniger als 30 CP studiert werden.  

- In der Prüfungsordnung und den studiengangsbezogenen Dokumenten ist 

der Abschlussgrad als „Bachelor of Arts“ (B.A.) auszuweisen. 
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- Die Zugangsvoraussetzungen sind so zu formulieren, dass die Regelungen 

hierzu in der Prüfungsordnung nachvollziehbar abgebildet sind. 

Zur weiteren Entwicklung und Verbesserung des Studiengangskonzeptes so-

wie der Studienbedingungen empfehlen die Gutachtenden Folgendes: 

- Es wird empfohlen, dass die Hochschule die Studierenden motiviert, die 

Berufstätigkeit im Feld fortzuführen. 

- Die Begleitung und Weiterqualifizierung von Praxisanleiter(inne)n sollte 

beim Aufbau des Praxisamtes verstärkt im Blick gehalten werden. 

- Es wird empfohlen, dass die Hochschule strategisch entscheidet, wie die 

75 Studienplätze je Kohorte auf Vollzeit- und Teilzeitplätze verteilt werden. 

- Die Gutachtenden sprechen sich dafür aus, sich vom Begriff „Teilzeitver-

bundstudium“ zu trennen, da es sich bei der Teilzeitvariante um ein klassi-

sches Teilzeitstudium handelt. 
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4 Beschluss der Akkreditierungskommission 

Beschlussfassung der Akkreditierungskommission vom 30.09.2014 

Beschlussfassung vom 30.09.2014 auf Grundlage der Antragsunterlagen und 

des Bewertungsberichts, inklusive Gutachten der Vor-Ort-Begutachtung, die 

am 15.07.2014 stattfand.  

Die Akkreditierungskommission der AHPGS diskutiert die Verfahrensunterlagen 

und das Votum der Gutachtenden. In Bezug auf das Blended-Learning hält die 

Akkreditierungskommission ein Konzept erst dann für erforderlich, wenn Mo-

dule in dieser Lehrform durchgeführt werden. 

Die Akkreditierungskommission fasst folgenden Beschluss: 

Akkreditiert wird der in Vollzeit und Teilzeit angebotene Bachelor-Studiengang 

„Bildung, Erziehung und Kindheit / Childhood Studies“, der mit dem Hoch-

schulgrad „Bachelor of Arts” (B.A.) abgeschlossen wird. Der erstmals zum 

Sommersemester/Wintersemester 2007/2008 angebotene Studiengang um-

fasst 210 Credit Points (CP) nach dem ECTS (European Credit Transfer Sys-

tem) und sieht eine Regelstudienzeit von sieben Semestern (Vollzeit) bzw. acht 

Semester (Teilzeit) vor. 

In der Teilzeitvariante werden Kompetenzen im Umfang von bis zu 60 CP der 

210 im Bachelor-Studiengang zu vergebenden CP dabei im Rahmen der Aus-

bildung als staatlich anerkannte(r) Erzieher(in) erworben und vor dem Hinter-

grund der KMK-Beschlüsse vom 28.06.2002 und 18.09.2008 („Anrechnung 

von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten 

auf ein Hochschulstudium I” und „Anrechnung von außerhalb des Hochschul-

wesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium 

II”) nach Bestehen einer Äquivalenzprüfung individuell auf das Studium ange-

rechnet. 

Die Akkreditierung erfolgt für die Dauer von sieben Jahren und endet gemäß 

Ziff. 3.2.1 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die 

Systemakkreditierung” (Drs. AR 20/2013 i. d. F. vom 20.02.2013) am 

30.09.2020. 

Die Dauer der vorläufigen Akkreditierung vom 16.05.2013 ist gemäß Ziff. 

3.3.1 bei der Akkreditierungsfrist mit eingerechnet. 
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Für den Bachelor-Studiengang werden folgende Auflagen ausgesprochen: 

1. Das Diploma Supplement für die Teilzeitvariante ist unter Berücksichtigung 

der Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen einzu-

reichen. (Kriterium 2.2) 

2. Für die Teilzeitvariante ist ein Studienverlaufsplan einzureichen, in dem der 

strukturell zu erbringende Workload in jedem Semester weniger als 30 CP 

umfasst. (Kriterium 2.2) 

3. In der Prüfungsordnung und den studiengangsbezogenen Dokumenten ist 

der Abschlussgrad als „Bachelor of Arts“ (B.A.) auszuweisen. (Kriterium 

2.2) 

4. Die Zugangsvoraussetzungen sind in den rechtlichen Regelungen adäquat 

abzubilden. Berufstätigkeit ist keine zwingende Voraussetzung in der Teil-

zeitvariante. (Kriterium 2.3) 

5. Ein Konzept zu den personellen Ressourcen und der Organisation der Praxi-

sphasen (im Rahmen eines "Praxisamtes") ist darzulegen. (Kriterien 2.3 und 

2.7) 

6. Der aktualisierte Kooperationsvertrag mit den Fachschulen ist einzureichen. 

(Kriterium 2.6) 

Rechtsgrundlage der Auflagenerteilung sind die „Regeln für die Akkreditierung 

von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Drs. AR 20/2013 

i. d. F. vom 20.02.2013). 

Die Umsetzung der Auflagen muss gemäß Ziff. 3.1.2 bis zum 30.06.2015 

erfolgt und entsprechend nachgewiesen sein. 

Gemäß Ziff. 3.5.2 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und 

für die Systemakkreditierung” (Drs. AR 20/2013 i. d. F. vom 20.02.2013) wird 

die Hochschule darauf hingewiesen, dass der mangelnde Nachweis der Aufla-

generfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann.  

Die Akkreditierungskommission unterstützt darüber hinaus die im Gutachten 

formulierten Empfehlungen. 

Die Akkreditierungskommission weist darauf hin, dass gemäß den „Länderge-

meinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Mas-

terstudiengängen” nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkei-
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ten, die außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, bis zur Hälfte der 

für den Studiengang vorgesehenen Credit Points anzurechnen sind. Diese 

Vorgabe ist bislang in der Prüfungsordnung nicht umgesetzt. Von einer Aufla-

ge wird aufgrund einer Vereinbarung des Akkreditierungsrates mit der Kultus-

ministerkonferenz abgesehen. 

 


